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Zitat von pepe

Nein.

Danke.

Ich gehe davon aus, er wird sich dann automatisch an die SL wenden.

Ich habe die SL schon vorab informiert.

Mir entzieht sich die Grundlage, weshalb der Vater mit mir reden will.

Wenn jedes Elternteil eines Schülers mit mir sprechen möchte, wenn ich jemanden umsetze
oder ihn auffordere übriges Essen wie Hot Dogs, Fritten und Schnitzelbrötchen zu entsorgen,
weil es stinkt, könnte ich das ganze Jahr über Elterngespräche führen.

Die S. ist mir gegenüber sehr patzig und frech aufgetreten.

Sie hat permanent mit der Sitznachbarin gequatscht, über Anweisungen diskutiert und auch
sonst sehr ungehalten reagiert.

Die Frage ist, muss man mit dem Vater überhaupt sprechen?
Dürfte ich das auch verweigern?
Wir sind in den höheren Klassen und nicht mehr im Kasperletheater.

Es geht ja nicht mal um eine Note.
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